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Bekanntmachung 
über die Verlängerung des Vertrages vom 13. Juli 1957 

zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volksrepublik Polen 
über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Sozialpolitik.

Vom 29. Januar 1965

Es wird bekanntgemacht, daß der Vorsitzende des Staatsrates der Deutschen Demokratischen Republik in die 

Verlängerung des Vertrages vom 13. Juli 1957 zwischen der Deutschen Demokratischen Republik und der Volks

republik Polen über die Zusammenarbeit auf dem Gebiete der Sozialpolitik (GBl. I S. 669), der bereits einmal 

durch den Austausch von Zustimmungsurkunden vom 28. Februar 1961 bis zum 28. Februar 1964 verlängert wor

den ist (GBl. I 1961 S. 179), eingewilligt hat. Mit dem erfolgten Austausch der Zustimmungsurkunden ist die Gültig

keit des Vertrages auf weitere 3 Jahre, gerechnet ab 28. Februar 1964, verlängert.

Berlin, den 29. Januar 1965

Der Sekretär des Staatsrates 
der Deutschen Demokratischen Republik

O. G o t s c h e


